
Versetzungen und Zuweisungen innerhalb eines Schulamtsbezirks an eine andere 
Schule 
 
Formblatt: Antrag auf Versetzung bzw. Zuweisung innerhalb des Schulamtsbezirks an eine 
                 andere Schule 
 
Bei Anträgen auf Versetzung bzw. Zuweisung von Lehrerinnen und Lehrern, Fachlehrerinnen und –lehrern 
sowie Förderlehrerinnen und -lehrern an Grund-, Haupt- bzw. Mittelschulen und Volksschulen innerhalb 
eines Schulamtsbezirks für das Schuljahr 2012/2013 wird gebeten, Folgendes zu beachten: 
 
1. Alle Anträge sind ausschließlich mit dem in diesem Schulanzeiger veröffentlichten Formblatt 

(Kopiervorlage), das im Internet unter der Adresse http://www.regierung.niederbayern.bayern.de 
(Menü: „Wir für Sie / Schulen / Downloads“) abgerufen werden kann,  
über die Schulleitung beim zuständigen Schulamt bis 04.Mai 2012 einzureichen. 

 
Zusätzlicher Hinweis: 
 
Bewerbung von Lehrkräften, die nur im Versetzungsfall die Beurlaubung bzw. Elternzeit beenden: 
 
Notwendiges Verfahren hierzu: 
 
► Diese Lehrkräfte müssen neben dem angeführten Antrag auch einen Antrag auf vorzeitige Beendigung 
der Beurlaubung oder Elternzeit bzw. Antrag auf Teilzeit stellen. Dieser Antrag muss bis spätestens 15. Mai 
2012 der Regierung (Sachgebiet 43) vorliegen. 
► Auch aus dem Antrag auf vorzeitige Beendigung der Beurlaubung oder Elternzeit oder Teilzeit muss 
deutlich ersichtlich sein, dass die beantragte Beschäftigung nur für den Fall der Versetzung gilt. 
 
2. Über Versetzungen bzw. Zuweisungen innerhalb des bisher zuständigen Schulamtes entscheidet das 

dortige Schulamt in eigener Zuständigkeit. Derlei Anträge sind deshalb über die Schulleitung beim 
eigenen Staatlichen Schulamt einzureichen und werden dort bearbeitet. 

 
 
 
Josef Schätz 
Ltd. Regierungsschuldirektor 
Bereichsleiter Schulen 

http://www.regierung.niederbayern.bayern.de/

